
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Untersuchung erfolgt in Übereinstimmung 
mit dem mit 1. Jänner 2006 in Kraft getretenen 
Bundesgesetz, mit dem die Unfalluntersu-
chungsstelle des Bundes errichtet wird (Unfall-
untersuchungsgesetz BGBl. I Nr. 123/2005) und 
das Luftfahrtgesetz, das Eisenbahngesetz 1957, 
das Schifffahrtsgesetz und das Kraftfahrgesetz 
1967 geändert werden, sowie auf Grundlage der 
Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parla-
ments und Rates vom 29. April 2004. Zweck der 
Untersuchung ist ausschließlich die Feststellung 
der Ursache des Vorfalles zur Verhütung künfti-
ger Vorfälle. Die Untersuchung dient nicht der 
Feststellung des Verschuldens oder der Haftung.  
Bei den verwendeten personenbezogenen 
Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide 
Geschlechter.  
Ohne schriftliche Genehmigung der Bundesan-
stalt für Verkehr darf dieser Bericht nicht aus-
zugsweise wiedergegeben werden. 
 
Besuchsadresse: A-1210 Wien, Trauzlgasse 1 
Postadresse: A-1000 Wien, Postfach 207 
Homepage: http://versa.bmvit.gv.at  
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UUG Unfalluntersuchungsgesetz 2005, BGBl. I, Nr. 123/2005 
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Verzeichnis der Regelwerke des IM/RU 
 
DV V2 Signalvorschrift des IM 
DV V3 Betriebsvorschrift des IM 
ZSB Zusatzbestimmungen zur Signal- und zur Betriebsvorschrift des IM 

 

Untersuchungsverfahren 
 

Der Untersuchungsbericht stützt sich auf folgende Aktionen der SUB:  

 Untersuchung vor Ort am 27. März 2012 

 

Bewertung der eingelangten Unterlagen: 

 Untersuchungsakt des IM eingelangt am 8. Mai 2012 

 

Allfällige Rückfragen wurden bis 9. Mai 2012 beantwortet. 

 

Vorbemerkungen 
 

Die Untersuchung wurde unter Zugrundelegung der Bestimmungen des Art 19 Z 2 der RL 2004/49/EG in Verbindung 

mit den Bestimmungen des § 2 Abs 4 UUG durchgeführt. Die Untersuchung durch die SUB erfolgte vor Ort. 
 

Gemäß § 5 UUG  haben Untersuchungen als ausschließliches Ziel die Feststellung der Ursache des Vorfalles, um 

Sicherheitsempfehlungen ausarbeiten zu können, die zur Vermeidung gleichartiger Vorfälle in der Zukunft beitragen 

können. Die rechtliche Würdigung der Umstände und Ursachen ist ausdrücklich nicht Gegenstand der Untersuchung. 

Es ist daher auch nicht der Zweck dieses Berichtes, ein Verschulden festzustellen oder Haftungsfragen zu klären. 

Der gegenständliche Vorfall wird nach einem Stellungnahmeverfahren mit einem Untersuchungsbericht abgeschlos-

sen. 
 

Gemäß Art 25 Z 2 der RL 2004/49/EG werden Sicherheitsempfehlungen an die Sicherheitsbehörde und, sofern es 

die Art der Empfehlung erfordert, an andere Stellen oder Behörden in dem Mitgliedstaat oder an andere Mitgliedstaa-

ten gerichtet. Die Mitgliedstaaten und ihre Sicherheitsbehörden ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicher-

zustellen, dass die Sicherheitsempfehlungen der Untersuchungsstellen angemessen berücksichtigt und gegebenen-

falls umgesetzt werden.  
 

Die Sicherheitsbehörde und andere Behörden oder Stellen sowie gegebenenfalls andere Mitgliedstaaten, an die die 

Empfehlungen gerichtet sind, unterrichten die Untersuchungsstelle mindestens jährlich über Maßnahmen, die als 

Reaktion auf die Empfehlung ergriffen wurden oder geplant sind (siehe Art 25 Z 3 der RL 2004/49/EG). 
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Empfänger 
 

Dieser Untersuchungsbericht ergeht an: 

 

Unternehmen / Stelle Funktion 

Lenker des PKW Beteiligter 

Tfzf Z 630 Beteiligter 

ÖBB-Infrastruktur AG IM 

ÖBB-Produktion GmbH Traktionsleister 

ÖBB-Konzernbetriebsrat Personalvertreter 

ÖBB-Personenverkehr AG RU und VK 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Behörde 

Polizeiinspektion Unzmarkt zu GZ. C1/3650/2012 Exekutive 

Staatsanwaltschaft Leoben Justiz 

BMWFJ - Clusterbibliothek Europäisches Dokumentationszentrum 
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1. Zusammenfassung 
 

Dienstag, 20. März 2012, um 14:50 Uhr, ereignete sich zwischen Bf Thalheim-Pöls und Bf 

Unzmarkt, im Bereich der Hst Sankt Georgen ob Judenburg, auf der EK km 253,832 (gesi-

chert mit einer Schrankenanlage) ein Zusammenprall von Z 630 mit einem PKW.  

 

In weiterer Folge entgleiste der erste Wagen von Z 630 mit dem vorlaufenden Drehgestell. 

 

Der Lenker des PKW wurde schwer verletzt. 

 

Der Tfzf wurde leicht verletzt. 

 

Die Reisenden und der Zugführer blieben unverletzt. 

 

Die Ursache für den Zusammenprall war, die Nichtbeachtung der Ankündigung des 

Schrankenschließens durch den PKW-Lenker und in weiterer Folge das Einschließen des 

PKW zwischen den gesenkten Schrankenbäumen. 

 

Die Ursache für die Entgleisung war der von Z 630 erfasste PKW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

Summary 
 

Tuesday, 20th March, 2012, at 14:50 o´clock, between station Thalheim-Pöls and 

station Unzmarkt, near stopping point Sankt Georgen ob Judenburg, a collision 

between the train 630 and a car happened at the level crossing in km 253,832, 

(secured with barriers). 

 

In further consequence derailed the first carriage of train630 with the leading bogie. 

 

The driver of the car was seriously injured. 

 

The engine driver of was easily injured. 

 

The passengers and the conductor were unharmed. 

 

The cause of the collision was not following the announcement of the closing of bar-

riers by the car driver and a further consequence enclosing the car lowered between 

the barriers trees. 

 

The cause oft he derailment was the car, captured by train 630. 
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2. Allgemeine Angaben  
 

2.1. Zeitpunkt 

 

Dienstag, 20. März 2012, um 14:50 Uhr 

 
2.2. Örtlichkeit 

 

 IM ÖBB Infrastruktur Betrieb AG 

 Strecke 41301 von Bf Bruck an der Mur nach Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern 

(Tarvisio Boscoverde – IT) 

 zwischen Bf Unzmarkt und Bf Thalheim-Pöls 

 bei der Hst Sankt Georgen ob Judenburg 

 Gleis 1,  

 EK km 253,832 

 

 
Abbildung 1     Skizze Eisenbahnlinien Österreich 

 
2.3. Witterung, Sichtverhältnisse 

 

Heiter, sonnig + 12 °C, keine Einschränkung der Sichtverhältnisse. 

 
2.4. Behördenzuständigkeit 

 

Die zuständige Eisenbahnbehörde ist der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 

Technologie. 
  

Ereignisort 
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2.5. Örtliche Verhältnisse 

 

Die EK km 253,832 befindet sich  auf der zweigleisigen, elektrisch betriebenen ÖBB-

Strecke 41301 von Bf Bruck an der Mur nach Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern  

(Tarvisio Boscoverde – IT) in Fahrtrichtung von Z 630 unmittelbar vor der Hst Sankt 

Georgen ob Judenburg. Hier kreuzt die Bundesstraße „B114a“ im Ortsgebiet von       

Pichelhofen. 

 

Die Oberleitung wird mit einer Nennspannung von 15 kV und einer Frequenz von 

16,7 Hz betrieben. 

 

Die Betriebsabwicklung erfolgt gemäß den Bestimmungen und Vorgaben der Regel-

werke des IM. 

 

 
Abbildung 2     Skizze Hst Sankt Georgen ob Judenburg - Quelle GIS Land Steiermark 

  

EK km 253,832 

Z 630 
PKW 

Hst Sankt Georgen ob Judenburg 
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2.6. Zusammensetzung der beteiligten Fahrt 

 

O-IC 630 (ÖBB-InterCity-Zug) 

 

Zuglauf:  

Villach Hbf – Bf Wien Matzleinsdorf 

 

Zusammensetzung: 

 465 t Gesamtmasse  

 230 m Gesamtzuglänge 

 Tfz 93 81 1116 156-9  

 2 Doppelstock Autotransportwagen der Gattung DDm, beladen mit einem PKW 

am vorgereihten DDm 

 6 Reisezugwagen 

 Buchfahrplan Heft 500 / Fahrplan-Muster 9262 des IM 

 Fahrplanhöchstgeschwindigkeit 160 km/h 

 Bremshundertstel erforderlich 177 % 

 Bremshundertstel vorhanden 193 % (laut Zugdaten) 

 durchgehend und ausreichend gebremst 

 

Besetzung: 

 Ca. 100 Reisende 

 Je ein Tfzf und ein Zugführer  

 
2.7. Zulässige Geschwindigkeiten 

 
2.7.1. Auszug aus VzG Strecke 41301 

 

 
Abbildung 3     Auszug aus VzG Strecke 41301 - Quelle IM 

 

Die örtlich zulässige Geschwindigkeit im betroffenen Streckenabschnitt betrug 

gemäß VzG des IM 95 km/h. 
  

EK km 253,832  

9,5 
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2.7.2. Auszug aus ÖBB-Buchfahrplan Heft 500 

 

 
Abbildung 4     Auszug aus Buchfahrplan Heft 500 – Quelle IM 

 

 
Abbildung 5     Auszug aus Buchfahrplan Heft 500 - Muster 9262 – Quelle IM 

  

EK km 253,832  
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Die zulässige Geschwindigkeit laut Auszug aus Buchfahrplan Heft 500 des IM, 

Muster 9262 betrug 95 km/h. 

 
2.7.3. Geschwindigkeitseinschränkung durch La 

 

Im betroffenen Streckenanschnitt gab es keine Eintragung bezüglich einer 

Einschränkung der Geschwindigkeit. 

 
2.7.4. Geschwindigkeitseinschränkung durch schriftliche Befehle 

 

Eine Einschränkung der Geschwindigkeit durch schriftliche Befehle liegt der SUB 

nicht vor. 

 
2.7.5. Signalisierte Geschwindigkeit 

 

Nicht relevant, da auf freier Strecke. 

 

3. Beschreibung des Vorfalls 
 

 

Am 20. März 2012 verkehrte Z 630 von Villach Hbf nach Bf Wien Matzleinsdorf.  

 

Ein PKW, in Fahrtrichtung von Z 630 von „links“ kommend war in den Gefahrenraum der 

EK im km 253,832 eingefahren und konnte wegen der sich schließenden Schrankenbäume 

die EK nicht mehr verlassen. Kurz darauf wurde der PKW vom Tfz des Z 630 am Heck er-

fasst und gegen die angrenzende Bahnsteigkante geschleudert. 

 

 
Abbildung 6     Wrack des PKW - Quelle PI Unzmarkt 
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Abbildung 7     Ansicht der EK in Fahrtrichtung des PKW - Quelle PI Unzmarkt 

 

Unmittelbar nach dem Zusammenprall, entgleiste der im Zugverband an erster Stelle ge-

reihte Autotransportwagen 51 81 98-70 048-7 (Gattung DDm) mit dem ersten Drehgestell 

(der vorlaufende Radsatz in Fahrtrichtung nach rechts und der nachlaufende Radsatz in 

Fahrtrichtung nach links).  

 

Die Spitze von Z 630 kam im km 253,630 zum Stillstand (ca. 182 m für Z 630 im entgleisten 

Zustand).  
  

PKW 

Z 630 
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Abbildung 8     Entgleister DDm mit Teilen des Wracks des PKW - Quelle IM 

 

 
Abbildung 9     Entgleister DDm - Quelle VK 
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4. Verletzte Personen, Sachschäden und Betriebsbehinderungen 
 

4.1. Verletzte Personen 

 

Verletzte Personen 

Casualties 
keine 

none 

tödlich 

fatality 

schwer 

serious  

injured 

leicht 

easily  

injured 

Passagiere 

Passengers 
⊠    

Eisenbahnbedienstete 

Staff 
□ - - 1 

Benützer von EK 

L.C. Users 
□ - 1 - 

Unbefugte Personen 

Unauthorised Persons 
⊠    

Andere Personen 

Other 
⊠    

Abbildung 10   Tabelle „Verletzte Personen“ 

 
4.2. Sachschäden an Infrastruktur 

 

185 m Oberbau und technische Einrichtungen der EKSA wurden stark beschädigt. 

Automatisches Warnsystem der nachfolgenden Baustelle wurde auf einer Länge von 

200 m stark beschädigt (Kabel, Drehleuten, Stative, …). 

 
4.3. Sachschäden an Fahrzeugen und Ladegut 

 

PKW total zerstört 

Zwei DDm stark beschädigt 

Sechs Reisezugwagen teilweise stark beschädigt. 

 
4.4. Schäden an Umwelt 

 

Keine Schäden an der Umwelt. 

 
4.5. Summe der Sachschäden 

 

Die Summe der Sachschäden an Fahrzeugen und Infrastruktur wurde mit                         

€ 360 000,- beziffert. 
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4.6. Betriebsbehinderungen 

 

Streckenunterbrechung zwischen Bf Unzmarkt und Bf Thalheim-Pölls bis 16:32 Uhr.  

 

Es kam zu erheblichen Zugsverspätungen und Zugausfällen im Personenfern-, Perso-

nennah- und Güterverkehr. 

 

Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs. 

Bewachung der EK bis zur Inbetriebnahme der beschädigten EKSA 

 

5. Beteiligte, Auftragnehmer und Zeugen 
 

 Lenker des PKW 

 IM ÖBB-Infrastruktur AG 

 RU ÖBB Personenverkehr AG 

 ÖBB-Produktion GmbH (Traktionsleister) 

o Tfzf Z 630 (ÖBB-Produktion GmbH) 

 

6. Aussagen / Beweismittel / Auswertungsergebnisse 
 

6.1. Aussage Tfzf Z 630 

(gekürzt und sinngemäß) 

 

Bei der Fahrt von Z 630 von Villach Hbf nach Bf Wien Matzleinsdorf sah ich aus dem 

Gleisbogen vor der Hst St. Georgen ob Judenburg einen PKW, der zwischen den ge-

schlossenen Schranken auf dem Gleis von Z 630 stand.  

 

Es wurde  sofort eine Schnellbremsung eingeleitet und das akustische Signal „ACH-

TUNG“ abgegeben. Ein Zusammenprall war nicht zu verhindern.  
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6.2. Auswertung der Registriereinrichtung des Tfz 

 

Die Aufzeichnung der Registriereinrichtung des führenden Tfz von Z 630 wurde nach 

dem Ereignis gesichert und durch den Traktionsleister ausgewertet.  
 

 
Abbildung 11   Zeitbezogene Auswertung Registriereinrichtung Tfz 1116 156-9 

 

Auswertung des Traktionsleisters:  

 

Um ca. 14:50 Uhr erfolgte bei einer Geschwindigkeit von ca. 91 km/h eine Schnell-

bremsung. Der Bremsweg betrug ca. 237 m. 

 

Die registrierte Uhrzeit entspricht MEZ (=“Winterzeit“). 

 

Die zulässige Geschwindigkeit wurde von Z 630 eingehalten. 
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6.3. Auswertung des Stellungsschreibers der EKSA 

 
 
 
 

Der EK-Stellungsschreiber wurde vom IM 
ausgewertet und der SUB zur Verfügung ge-
stellt. Die Auswertung ergab, dass die EKSA 
zum Zeitpunkt des Zusammenpralls tauglich 
war und die Schranken und das Rotlicht 
„HALT“ geboten haben.  

 

Systemzeit = MEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 12   Auswertung des Stellungsschreibers der EKSA – Quelle IM 

 

 
Abbildung 13   Erläuterung des Stellungsschreibers der EKSA - Quelle IM 
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6.4. Lokalaugenschein am 27. März 2012 durch die SUB 

 

Am 27. März 2012 erfolgte ein Lokalaugenschein bei der EK km 253,832 durch die 

SUB. Dabei wurde festgestellt, dass bei der Annäherung an die EK auf der Bundes-

straße „B114a“ in Richtung der Ortschaft Sankt Georgen ob Judenburg die Sicht auf 

ein Lichtzeichen der EKSA durch Straßenverkehrszeichen für die Fahrt in die Gegen-

richtung eingeschränkt ist. 

 

 
Abbildung 14   Ansicht der EK aus ca. 50 m Entfernung 

 

 
Abbildung 15   Ansicht der EK aus ca. 50 m Entfernung - Detailansicht 
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7. Zusammenfassung der Erkenntnisse 
 

Z 630 hat die vorgegeben Regelwerke und Geschwindigkeiten eingehalten. 

 

Die EK war ordnungsgemäß gesichert. 

 

Der Lenker des PKW hat die Bestimmungen der EKVO nicht beachtet. 

 

Die Entgleisung des erstgereihten DDm ist als Folge des Einklemmens des Wracks des 

PKW zwischen Z 630 und der Bahnsteigkante anzusehen. 

 

8. Maßnahmen des IM 
 

keine 

 

9. Sonstige, nicht unfallkausale Unregelmäßigkeiten und Besonder-
heiten 
 

Eintragung im Österreichischen Schienenfahrzeug-Einstellungsregister  

 

 
Abbildung 16   Auszug aus dem Österreichischen Schienenfahrzeug-Einstellungsregister 
- Quelle SCHIG 

 

Alle Fahrzeuge, mit Ausnahme des Wagens mit der Nummer 61 81 28-91 021-2 wiesen  

eine gültige Registrierung im Österreichischen Schienenfahrzeug-Einstellungsregister auf. 
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10. Ursache 
 

Nichtbeachtung der Bestimmungen der EKVO betreffend das Verhalten von Straßenver-

kehrsteilnehmern beim Befahren einer EK. 

 

Die Entgleisung von Z 630 ist als Folge anzusehen. 

 

11. Berücksichtigte Stellungnahmen 
 

Siehe Beilage. 

 

12. Sicherheitsempfehlungen 
 

Punkt 

Laufende 

Jahres-

nummer 

Sicherheitsempfehlungen (nicht unfallkausal) richtet sich an 

12.1 

A-2012/050 

Überprüfung, ob eine Evaluierung der EK erfolgen muss. 

Begründung: Die Betriebsbewilligung erfolgte mit Bescheid vom 

14. Jänner 1988 (Zl. 226.327-1-II/2-1988 vom Bundesministeri-

um für öffentliche Wirtschaft und Verkehr). 

BMVIT 

12.2 

A-2012/051 

Sicherstellung, dass alle in Zügen eingereihten Fahrzeu-

ge eine gültige Eintragung im Österreichischen Schienen-

fahrzeug-Einstellungsregister aufweisen. 

VK 

 

 

 

Wien, am 28. Juni 2012 

 

 

 

Bundesanstalt für Verkehr 

Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes – Schiene 

 

 

 

Dieser endgültige Untersuchungsbericht gemäß § 15 UUG wurde vom Leiter der Sicherheits-

untersuchungsstelle des Bundes nach Abschluss des Stellungnahmeverfahrens gemäß 

§ 14 UUG geprüft und genehmigt. 

 

 

 

Beilage:  Auszug aus Bescheid  

 Fristgerecht eingelangte Stellungnahmen 
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Beilage Auszug aus Bescheid Betriebsbewilligung aus 1988 
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Beilage fristgerecht eingelangte Stellungnahmen 
 

Litera Stellungnahme des BMVIT eingelangt am 14. Juni 2012 
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und deren Berücksichtigung 
 

 

 

Litera 

 

 

Anmerkung 

a) -  

b) - 

c) - 

d) - 

e) - 

 


	Verzeichnis der Abkürzungen und Begriffe
	Verzeichnis der Abbildungen
	Verzeichnis der Regelwerke
	Verzeichnis der Regelwerke des IM/RU
	Untersuchungsverfahren
	Vorbemerkungen
	Empfänger
	1. Zusammenfassung
	2. Allgemeine Angaben
	2.1. Zeitpunkt
	2.2. Örtlichkeit
	2.3. Witterung, Sichtverhältnisse
	2.4. Behördenzuständigkeit
	2.5. Örtliche Verhältnisse
	2.6. Zusammensetzung der beteiligten Fahrt
	2.7. Zulässige Geschwindigkeiten
	2.7.1. Auszug aus VzG Strecke 41301
	2.7.2. Auszug aus ÖBB-Buchfahrplan Heft 500
	2.7.3. Geschwindigkeitseinschränkung durch La
	2.7.4. Geschwindigkeitseinschränkung durch schriftliche Befehle
	2.7.5. Signalisierte Geschwindigkeit

	3. Beschreibung des Vorfalls
	4. Verletzte Personen, Sachschäden und Betriebsbehinderungen
	4.1. Verletzte Personen
	4.2. Sachschäden an Infrastruktur
	4.3. Sachschäden an Fahrzeugen und Ladegut
	4.4. Schäden an Umwelt
	4.5. Summe der Sachschäden
	4.6. Betriebsbehinderungen

	5. Beteiligte, Auftragnehmer und Zeugen
	6. Aussagen / Beweismittel / Auswertungsergebnisse
	6.1. Aussage Tfzf Z 630
	6.2. Auswertung der Registriereinrichtung des Tfz
	6.3. Auswertung des Stellungsschreibers der EKSA
	6.4. Lokalaugenschein am 27. März 2012 durch die SUB

	7. Zusammenfassung der Erkenntnisse
	8. Maßnahmen des IM
	9. Sonstige, nicht unfallkausale Unregelmäßigkeiten und Besonderheiten
	10. Ursache
	11. Berücksichtigte Stellungnahmen
	12. Sicherheitsempfehlungen
	Beilage Auszug aus Bescheid Betriebsbewilligung aus 1988
	Beilage fristgerecht eingelangte Stellungnahmen

